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Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie Ro 2020/01/0006 E 18. Juni 2020 RS 2 (hier nur dritter Satz) 

Stammrechtssatz 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes findet die Methode der 
verfassungskonformen Interpretation - wie auch jede andere Auslegungsmethode - ihre Grenze im 
eindeutigen Wortlaut des Gesetzes (vgl. etwa VwGH 13.3.2009, 2005/12/0240; 29.6.2011, 2009/12/0141; 
24.2.2016, Ro 2016/10/0005, 0006). Dies bedeutet bei Auslegung von Gesetzen einen Vorrang der 
Wortinterpretation in Verbindung mit der grammatikalischen und der systematischen Auslegung sowie 
äußerste Zurückhaltung gegenüber der Anwendung sogenannter "korrigierender Auslegungsmethoden" 
(vgl. etwa VwGH 3.10.2018, Ro 2018/12/0014; 22.3.2019, Ra 2018/04/0089). Können allerdings auf 
Grund des eindeutigen und klaren Wortlautes einer Vorschrift Zweifel über den Inhalt der Regelung nicht 
aufkommen, dann ist eine Untersuchung, ob nicht etwa eine andere Auslegungsmethode einen anderen 
Inhalt ergeben würde, nicht möglich. Auch die verfassungskonforme Auslegung hat dann zurückzutreten, 
denn nur im Zweifelsfalle gilt die Regel, der verfassungskonformen Auslegung sei der Vorzug zu geben; 
ist der Wortlaut einer Regelung eindeutig, liegt ein solcher Zweifelsfall nicht vor (vgl. VwGH 26.4.2006, 
2005/12/0251, mwN). 
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